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Was ist «Künstliche Intelligenz»? 🙄



Überspringen wir!



An welches praktische Beispiel denken 
vermutlich (fast) alle?







Haftung: «Es war die KI» hilft nicht! 

(Haftung kann aber allenfalls vertraglich 
ausgeschlossen werden …)





Input: Welche Daten taugen als  
«Futter» für KI? 😋



Grundsatz: KI nicht mit vertraulichen 
Daten «füttern»



Daten ↔ Informationen



Viele Daten sind vertraulich, nicht nur beim 
Arzt oder bei der Rechtsanwältin!



«Wer ein Fabrikations- oder Geschäfts-
geheimnis, das er infolge einer gesetzlichen 
oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, 
verrät, […] wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.» 

Art. 162 StGB



«Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die 
gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im 
Arbeitsverhältnis. 

Er haftet dem Auftraggeber für getreue und 
sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen 
Geschäftes.» 

Art. 398 Abs. 1 u. 2 OR



«Wer geheime Personendaten vorsätzlich 
offenbart, von denen sie oder er bei der 
Ausübung ihres oder seines Berufes, der die 
Kenntnis solcher Daten erfordert, Kenntnis 
erlangt hat, wird auf Antrag mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft.» 

Art. 62 Abs. 1 DSG



Grundsatz: KI auch nicht mit  
Daten über Personen «füttern»



Unter anderem: «Recht am eigenen Bild»



Personendaten und vertrauliche Daten 
sind die Regel, nicht die Ausnahme!



«Füttern» ausnahmsweise erlaubt:

Sofern und soweit die Datenhoheit 
gewährleistet ist



Kontrollfragen:

• Entscheide ich allein, für welchen Zweck die Daten 
verwendet werden? 

• Kann ich die Daten jederzeit wieder löschen (lassen)?





Nebenbei: Vorsicht bei der kostenlosen 
Nutzung von DeepL ⚠





Output: Wem gehören die generierten 
Inhalte? 🔐



Grundsatz: Rechte an generierten 
Inhalten gemäss Lizenzbedingungen  

der einzelnen Anbieter





«If You are not a Paid Member, You don’t own 
the Assets You create. Instead, Midjourney 
grants You a license to the Assets under the 
Creative Commons Noncommercial 4.0 
Attribution International License […].» 

Midjourney, Terms of Service (Stand: 21. Juli 2023)



Wer ist eigentlich Urheberin oder Urheber?



Grundsatz: Kein Mensch,  
kein Urheber, kein Schutz!



«[Geschützte] Werke sind, unabhängig von 
ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen 
der Literatur und Kunst, die individuellen 
Charakter haben.» 

Art. 2 Abs. 1 URG



Mögliche Ausnahme: Komplexer Prompt?



«[Der menschliche Gestaltungswille] 
manifestiert sich in der Wahl des 
Bildausschnittes und dem Zeitpunkt des 
Auslösens der Bildaufnahme während eines 
bestimmten Bewegungsablaufs des Sängers. 
Aus diesen Gründen ist die […]  
Fotografie als urheberrechtlich  
geschütztes Werk […] zu beurteilen.» 

BGE 130 III 168 E. 5.2



Quellenangabe: Erforderlich?  
Sinnvoll? Transparenz? 

Bild: DALL-E / Martin Steiger (KI-generiert)



Alles nur geklaut? 😱







Ja, Rechtsunsicherheit,  
aber ist das schlimm?





Auf den Punkt gebracht ✅



• Eingaben bei KI-basierten Diensten ohne 
vertrauliche Informationen und Personen- 
daten tätigen 🔥 

• KI-generierte Inhalte kritisch hinterfragen und 
verifizieren 

• Rechte an KI-generierten Inhalten kennen 🔥 

• Transparenz über KI-Nutzung herstellen 

• Aber auch: Aktuelle Freiheiten nutzen! 🚀





martinsteiger.ch

http://martinsteiger.ch

